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Bauvorſchriften für beſondere Källe .
Alit Nückſicht auf die Lage des Gebäudes .

a . Bauten an öffentlichen Wegen .
1. Straßengeſetz vom 14 . Juni 1884 .

(Geſetz⸗ und Verordnungsblatt S. 285 . )

§ 31 . Bauanlagen in der Nähe öffentlicher Wege . )
Auf dem längs der öffentlichen Wege befindlichen Privat

eigentum dürfen , vorbehaltlich der für die Ortsſtraßen gel
tenden beſonderen Beſtimmungen , bauliche Anlagen aller Art ,
bei Landſtraßen nur in einer Entfernung von 3,6 m, bei
Kreisſtraßen und Gemeindewegen nur in einer ſolchen von
2 m angebracht werden

Die Entfernung iſt vom äußerſten Rande des Grabens
an und , wo ein Wegegraben fehlt , vom äußerſten Rande
des Wegekörpers an zu bemeſſen

Für Kreisſtraßen oder einzelne Strecken derſelben kann
auf Antrag des Kreisausſchuſſes die zuläſſige Entfernung
baulicher Anlagen durch bezirks - oder ortspolizeiliche Vor —
ſchrift bis auf 3,6 m erhöht werden .

Wenn nach den Umſtänden eine Benachteiligung der
öffentlichen Intereſſen nicht zu erwarten iſt, kann durch die
Verwaltungsbehörde ? ) nach Anhörung der Straßenbaubehörde
und bei Kreisſtraßen und Gemeindewegen außerdem nach3erd5D
Anhörung des Kreisausſchufſſes , beziehungsweiſe der Gemeinde —
behörde , von der Einhaltung dieſer Entfernung Nachſicht er —
teilt werden .

Soweit es im öffentlichen Intereſſe einer geordneten
Wegeunterhaltung erforderlich erſcheint, kann von der Straßen
baubehörde , bezw . bei Kreisſtraßen und Gemeindewegen von
dem Kreisausſchuſſe und der Gemeindebehörde die Beſeitigung

wenn Bauten außerhalb des Ortes ( Ortsetters ) in Frage ſtehenSiehe auch oben Anm . 3 Seite 16.
) Den Bezirksrat : § 50 der Landesbauverordnung .

) Das Straßengeſetz vom 14. Juni 1884 findet nur Anwendung ,
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von Anlagen verlangt werden , welche vor Inkrafttreten des

Geſetzes in größerer Nähe , als nach Obigem zuläſſig iſt

angebracht wurden . In dieſem Falle iſt Entſchädigung zu
leiſten , ſofern nicht ſchon nach den früher geltenden Beſtim —

mungen die Anlage vorſchriftswidrig erfolgt iſt
Über die Notwendigkeit der Beſeitigung entſcheidet die

Verwaltungsbehörde , über Vorausſetzungen und Höhe der

Entſchädigung das Gericht .

2 . Ortsſtraßengeſetz vom 6 . Juli 1896 .

Abgedruckt oben Seite 1 —18

In Betracht komm Art 90 5 77

b. Vauten in der Nähe von Waldungen .
Forſtgeletz nom 15. November 1833

Vom Bauen in der Nähe von Waldungen .
§ 57. In Waldungen oder einer Nähe derſelben

von weniger als 400 Fuß ( 120 Meter ) dürfen keine Wohn
oder andere Gebäude angelegt werden

Das Wiederhe erftellen und Erweitern von erlaubter Weiſe
bereits beſtandenen Gebäuden iſt unter dieſem Verbote nicht
begriffen

Beſchränkungen der Bauerlaubnis aus anderen als forſt

polizeilichen Gründen bleiben vorbehalten

§ 58 . ( Nach der durch das Geſetz vom 27 . April 1854

abgeänderten Faſſung . ) Die Vorſchrift des vorhergehenden
Paragraphen gilt nicht für die im Zuſami nenhang mit einer
Orte errichteten Gebäude und Werke , die mit der Gemeinde
oder dem Weiler , wozu ſie gehören , einen geſchloſſenen Ort
bilden .

§ 59. Eine Ausnahme von 8 Verbote des §S 57
kann die Staatsforſtbehörde nur nach Verr iehmu ing des Forſt5
amts ! ) und

Wlenige
n bewi lliggen , welche innerhalb einer Ent

fernung von [ vierhundert Fuß ] , von der Bauſtelle
rechnet , W alddungen beſitzen .

InUl Je

1 D3 Iuce Stv ian nach Mon öhmung Sos ſtamt2) Jetzt die Domänendirektion nach Vernehmung des Forſtamts



110 Bauten an und in Gewäſſern

Wird ein ſolches Bauweſen ausnahmsweiſe erlaubt , ſo
darf darin gleichwohl , ſofern ſich die Bewilligung nicht aus
drücklich hierauf erſtreckt , keine Werkſtätte zur Bearbeitung
von Holz und keine Niederlage zum Holzhandel errichtet werden .

C. Bauten an und in Gewäſſern .

Auszug aus dem Waſſergeſetz ! ) vom

26 . Juni 1899 ,
( Geſ . u. V. O. Bl . 1899 S. 309 ff. )

24 . Geſtattung der Bauausführung auf den
U grundſtücken . Die Beſitzer der an einen Waſſerlauf
mn nden Grundſtücke ſind verpflichtet , zu geſtatten , daß d:i Schutze der Ufergrundſtücke notwendigen Bauten an

entum vorgenommen und erhalten werden , 451
lfer- und Waſſerbauten erforderlichen Ma —

n hend auf ihren Ufergrur ken gelagert , —
daß gleichen Zwecke erforderlichen Materialien 45

an Sand , Lehm , Kies und Steinen aus ihren Ufergrund
ſtücken entnommen werden . *

Für erweislich hieraus henden Schaden können die A.
Beſitzer Vergütung beanſpr t derſelbe nicht durch 5
den ihren Ufergrundſtücken aus den betreffenden Ufer - und deWaſſerbauten zugegangenen Vorteil ausgeglichen iſt

§ 37 . Fälle der Genehmigung im Allge
meinen . Außer in den durch die Gewerbeordnung bezeich
neten Fällen ( Err ichtung und Anderung von Stauanlagen
für Wẽ

Vaſſertriebwerke ) iſt Waſſerbenutzung und Entwäſſe
rung , ſowie zur Errichtung , wveſentlichen Anderung und zum
Betrieb der dazu diene W95 Anlagen die vorgängige Ge —
nehmigung der zuſtändigen Behörde erforderlich , wenn es
ſich handelt

1. um die über die gemeinübliche Abr väſſerung ( § 12 ) ha
hinausgehende Einleitung und Abführun g flüſſiger oder
feſter Stoffe in einen Waſſerlauf , wodurch die Eigen⸗ derſchaften des Waſſers geändert oder nachteilige Ein — die

) Siehe dazu auch die Vollz . ⸗V. ⸗O. zum Waſſergeſetz vom
9, Geſ . ⸗ u. V. ⸗O. ⸗Vl. 11899 S. 897 ff.
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Waſſertriebwerke ur hörden , wie Sammel
Zu- und Ableitungskanäle ;

die zur Entwäſſerung , Bewäſſerung und zur
ſonſtigen Waſſerbenutzung dienenden Veranſtaltungen

durch in einer Weiſe , welche erhebliche Einwirkungen
f die öffentlichen Intereſſen oder die Rechte Anderer

herbeiführen kann , ein Waſſerlauf gehemmt , beſchleunigt
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In Bezug auf öffentliche ! ) Gewäſſer iſt zur Benutzung des

ir Errichtu ng, weſentlichen

Wund zum Betrieb der dazu dienenden Anlagen
eichneten Fällen die vorgängige Ge
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1. um eine ſonſtige Waſſ iutzung , die mittels beſon —

derer Anlagen in oder an dem Gewäſſer ausgeübt

2. ut ie Überfahrtsanſtalt

n Entnahme von Eis , Sand , Kies , Schlamm ,
Steinen , Pflanzen und ſonſtigen feſten Stoffen aus dem
Bett des Gewäſſers

§ 86. Offentlich rechtliche Pflicht zur Inſtand —
haltung , Verbeſſerung oder Beſeitigung künſtlicher

Offe he Gewäſſer ſind zur Zeit der Bodenſee , der Rhein
der Ma N Tauber vom Wertheimer Mühlwehr an
di t , die Murg von der Einmündung
L 8 l ich an, die Enz , Nagold und die Würm1

Hasbach an, der Titiſee (vergl . § 1
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114 Bauten an Eiſenbahnen und Friedhöfen

behörde die Ausführung von nicht genehmigungspflichtigen
Bauten und ſonſtigen Veranſtaltungen , welche auf den Waſſer —

abfluß oder Landſchutz erheblich ſchädigend einwirken können ,

in und an einem Gewäſſer oder an dem Ufer des Gewäſſers ,

ſoweit es unter dem Hochwaſſer liegt , unterſagt werden
Die Beſeitigung bereits ausgeführter Bauten iſt beim

Vorliegen dieſer Vorausſetzungen nur nach Maßgabe des

Enteignungsgeſetzes zuläſſig .

d . Vauten an Eiſenbahnen .

Ortsſtraßengeſetz vom 6 . Juli 1896 , Art . 27

( oben S . 17 ) .

e . Bauten in der Nähe von Friedhöfen .

Verordnung des Miniſteriums des Innern
vom 20 . Juli 1832 , die Begräbnisplätze und die

Beerdigungen betr .

( Geſetz - und Verordnungsblatt Seite 202 . )

§ 2. Die Begräbnisplätze ſind in einer Entfernung
von mindeſtens 100 Metern von den äußerſten Wohnge —
bäuden der Ortſchaften anzulegen . Bei Bemeſſung der Ent

fernung iſt auf die vorausſichtliche Ausdehnung der Ortſchaften
Rückſicht zu nehmen .

Bei der Wahl des Begräbnisplatzes iſt einem Boden

aus Sand oder Kies der Vorzug zu geben ; er ſoll keiner

UÜberſchwemmung ausgeſetzt und ſo trocken ſein , daß er zu
jeder Jahreszeit bis zu einer Tiefe von 2 Metern aus
gegraben werden kann , ohne daß man auf Waſſer ſtößt .

Nötigenfalls iſt der Boden aufzufüllen oder zu ent⸗
wäſſern . Das von oder unter dem Begräbnisplatze abfließende
Waſſer ſoll ſeine Richtung nicht gegen Ortſchaften oder
Brunnen nehmen .

§ 3. Neue Wohngebäude dürfen in der nächſten Nähe
des Begräbnisplatzes nicht errichtet werden . Nähere Beſtim
mungen hierüber , ſowie über die Errichtung von Brunnen
in der Nähe von Friedhöfen bleiben ortspolizeilichen Vor —
ſchriften überlaſſen .
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